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1. BÖRSEN- UND CLEARINGTAGE 

Die SIX Swiss Exchange AG ("SIX Swiss Exchange") gibt die 
Börsentage in einem Handelskalender bekannt. 

Alle Börsentage sind auch Clearingtage. 

2. BÖRSEN- UND CLEARINGZEIT 

Die Börsenzeit der SIX Swiss Exchange dauert von 06:00 Uhr bis 
22:00 Uhr (MEZ). 

Die Clearingzeit der SIX Swiss Exchange dauert von 08:00 Uhr 
bis 18.15 Uhr (MEZ). 

3. BÖRSENPERIODEN 

 

Der laufende Handel dauert ab Eröffnung bis zum Handels-
schluss. 

An der SIX Swiss Exchange werden während dem laufenden 
Handel keine Pausen eingeschaltet.  

 

 

Die Voreröffnung dauert in der Regel von 06:00 Uhr (MEZ) bis 
zur Eröffnung. Während der Voreröffnung können die Teilnehmer 
Aufträge und für Segmente, die ein Market Making vorsehen, 
Quotes in die Auftragsbücher eingeben oder löschen. Die aufge-
gebenen Aufträge und Quotes werden in den Auftragsbüchern 
verwaltet, ohne dass ein Matching stattfindet. Ein theoretischer 
Eröffnungskurs wird aufgrund der in den Auftragsbüchern befind-
lichen Aufträge und Quotes laufend errechnet und den Teilneh-
mern über die Handelsplattform SWXess angezeigt. 

Die Eröffnung findet an den nachstehend unter Handelszeiten 
aufgeführten Zeitpunkten statt, wobei die Eröffnung jeder einzel-
nen Effekte des betreffenden Segmentes zufallsmässig nach dem 
Eröffnungszeitpunkt erfolgt. Aufträge und Quotes, welche vor der 
Eröffnung der jeweiligen Effekte eingegeben werden, werden für 
die Ermittlung des Eröffnungskurses berücksichtigt. 

3.1 Allgemein 

3.1.1 Laufender Handel 

3.1.2 Pause 

3.2 Marktmodell: Central 
Limit Order Book 
(CLOB)  

3.2.1 Voreröffnung 

3.2.2 Eröffnung 
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Der Handelsschluss findet an den nachstehend unter Handelszei-
ten aufgeführten Zeitpunkten statt.  
 
Bei Handelsschluss wird der börsliche Handel eingestellt und das 
Börsensystem in den nachbörslichen Handel versetzt. 

Für bestimmte Segmente können zur Ermittlung der Tages-
schlusskurse Schlussauktionen (closing auction) durchgeführt 
werden. Die SIX Swiss Exchange regelt Einzelheiten in SIX 
Swiss Exchange Guides. 

Der nachbörsliche Handel dauert vom Handelsschluss bis 22:00 
Uhr (MEZ) und entspricht der Voreröffnung des nächsten Börsen-
tages. 

 

 

Die Voreröffnung dauert in der Regel von 06:00 Uhr (MEZ) bis 
zur Eröffnung. Während der Voreröffnung können die Teilnehmer 
Aufträge und Quotes in die Auftragsbücher eingeben oder lö-
schen. Die aufgegebenen Aufträge und Quotes werden in den 
Auftragsbüchern verwaltet, ohne dass ein Matching stattfindet. 
Ein theoretischer Eröffnungskurs wird aufgrund der in den Auf-
tragsbüchern befindlichen Aufträge und Quotes laufend errechnet 
und den Teilnehmern über die  Handelsplattform SWXess ange-
zeigt. 

Die Eröffnung findet an den nachstehend unter Handelszeiten 
aufgeführten Zeitpunkten statt, wobei die Eröffnung jeder einzel-
nen Effekte des betreffenden Segmentes zufallsmässig nach dem 
Eröffnungszeitpunkt erfolgt. Aufträge und Quotes, welche vor der 
Eröffnung der jeweiligen Effekte eingegeben werden, werden für 
die Ermittlung des Eröffnungskurses berücksichtigt. 

Der Handelsschluss findet an den nachstehend unter Handelszei-
ten aufgeführten Zeitpunkten statt.  
 
Bei Handelsschluss wird der börsliche Handel eingestellt und das 
Börsensystem in den nachbörslichen Handel versetzt. 

Der nachbörsliche Handel dauert vom Handelsschluss bis 22:00 
Uhr (MEZ) und entspricht der Voreröffnung des nächsten Börsen-
tages. 

3.2.3 Handelsschluss 

3.2.4 Nachbörslicher Han-
del 

3.3 Marktmodell: Market 
Maker Book (MMB) 

3.3.1 Voreröffnung 

3.3.2 Eröffnung 

3.3.3 Handelsschluss 

3.3.4 Nachbörslicher Han-
del 
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Beim Marktmodell Market Maker Book – Fill-or-Kill werden keine 
Aufträge im Auftragsbuch verwaltet. Aufträge, die bei der Einga-
be nicht vollständig ausgeführt werden können, weist das Bör-
sensystem zurück. 

Die Voreröffnung dauert in der Regel von 06:00 Uhr (MEZ) bis 
zur Eröffnung. Während der Voreröffnung können die Teilnehmer 
Quotes in die Auftragsbücher eingeben oder löschen. Die aufge-
gebenen Quotes werden in den Auftragsbüchern verwaltet, ohne 
dass ein Matching stattfindet. Ein theoretischer Eröffnungskurs 
wird aufgrund der in den Auftragsbüchern befindlichen Quotes 
laufend errechnet und den Teilnehmern über die Handelsplatt-
form SWXess angezeigt. 

Die Eröffnung findet an den nachstehend unter Handelszeiten 
aufgeführten Zeitpunkten statt, wobei die Eröffnung jeder einzel-
nen Effekte des betreffenden Segmentes zufallsmässig nach dem 
Eröffnungszeitpunkt erfolgt. Quotes, welche vor der Eröffnung 
der jeweiligen Effekte eingegeben werden, werden für die Ermitt-
lung des Eröffnungskurses berücksichtigt. 

Der Handelsschluss findet an den nachstehend unter Handelszei-
ten aufgeführten Zeitpunkten statt.  
 
Bei Handelsschluss wird der börsliche Handel eingestellt und das 
Börsensystems in den nachbörslichen Handel versetzt. 

Der nachbörsliche Handel dauert vom Handelsschluss bis 22:00 
Uhr (MEZ) und entspricht der Voreröffnung des nächsten Börsen-
tages. 

4. HANDELSZEITEN 

Die SIX Swiss Exchange legt die Handelszeiten fest und publi-
ziert sie in SIX Swiss Exchange Guides.   

Bei ausserordentlichen Vorkommnissen kann die SIX Swiss Ex-
change die Handels- bzw. Börsenzeit verlängern bzw. verkürzen. 

 

 

 

Beschluss der Geschäftsleitung vom 1. Juli 2008; in Kraft seit 16. 
Februar 2009. 

3.4 Marktmodell: Market 
Maker Book - Fill-or-
Kill (MMB-FoK) 

3.4.1 Voreröffnung 

3.4.2 Eröffnung 

3.4.3 Handelsschluss 

3.4.4 Nachbörslicher Han-
del 


